
Bekanntmachung Stadt Oberhausen

gemäß §§ 5 und 7 des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG) über die Feststellung
der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsuntersuchung für ein Vorhaben der Rhein-
Main-Rohrleitungstransportgesellschaft mbH (RMR)
in Oberhausen.

Stadt Oberhausen, Bereich Umweltschutz, Untere Um-
weltschutzbehörde, Gewässerschutz, Bahnhofstraße 66,
46145 Oberhausen

Mit Antrag vom 16.01.2019 beantragte die PipIng Gesell-
schaft für Ingenieurleistungen mbH für RMR eine was-
serrechtliche Erlaubnis für eine bauzeitliche Grundwas-
serhaltung wegen Instandsetzungsarbeiten an einer
Rohrleitung auf dem Grundstück Gemarkung Sterkrade-
Nord, Flur 28, Flurstück 113. 

Ohne diese Grundwasserförderung aus der Baugrube
sind die erforderlichen Arbeiten an der Fernrohrleitung
nicht realisierbar. 

Gemäß § 5 Abs. 1 UVPG stellt die zuständige Behörde
fest, ob das Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltaus-
wirkungen haben kann und somit die Pflicht zur Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 

Die nach § 7 Absatz 2 UVPG in Verbindung mit Nr. 13.3.3
der Anlage 1 des UVPG erforderliche standortbezogene
Vorprüfung des Einzelfalls ergab, dass erhebliche nach-
teilige Umweltauswirkungen durch das beantragte Vor-
haben nicht zu erwarten sind. 

Gemäß § 5 Absatz 1 UVPG stelle ich daher fest, dass für
das beantragte Vorhaben eine Verpflichtung zur Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht be-
steht. Von der Durchführung der Umweltverträglichkeits-
prüfung wird im vorliegenden Fall abgesehen. 

Wesentliche Gründe der Entscheidung: 

Die hier geplante Grundwasserabsenkung ist kleinräu-
mig und findet nur im direkten Umfeld der Baugrube statt.
Zudem ist sie zeitlich auf 3 Monate beschränkt. Durch die
berechneten Absenkungsbeträge werden die minimalen
durch natürliche Grundwasserschwankungen verursach-
ten Grundwasserstände deutlich unterschritten. Darüber
hinaus sind Grundwasserschwankungen innerhalb der
hier vorliegenden Sande und Kiese der Mittelterrasse im
Hinblick auf Setzungen unempfindlich. Etwaige Schutz-
gebiete sind im geplanten Bereich nicht ausgewiesen.
Gegen das Vorhaben bestehen weder aus wasserrecht-
licher, bodenschutzrechtlicher nach naturschutzrecht-
licher Sicht Einwände.

Gemäß § 5 Absatz 3 ist diese Feststellung nicht selbst-
ständig anfechtbar.

Oberhausen, 03.04.2019

Stadt Oberhausen
Beigeordnete Frau Lauxen

Öffentliche Bekanntmachung der öffent-
lichen Auslegung der Änderung 36 MH
des Regionalen Flächennutzungsplanes
der Planungsgemeinschaft Städteregion
Ruhr der Städte Bochum, Essen, Gelsen-
kirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und
Oberhausen 
Die Änderung bezieht sich auf einen Be-
reich in der Stadt Mülheim an der Ruhr. 

Der Rat der Stadt Oberhausen hat am 01.04.2019
beschlossen: 

1.  Die Ergebnisse aus der frühzeitigen Beteiligung der
Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange (Anregungen und diesbezüg-
liche Stellungnahmen der Verwaltung) zur Kenntnis
zu nehmen und

2.  auf der Grundlage des Planentwurfs die öffentliche
Auslegung und Beteiligung der öffentlichen Stellen und
sonstigen Träger öffentlicher Belange für das folgende
Änderungsverfahren zum RFNP durchzuführen:

     - 36 MH Uhlenhorstweg / Fasanenweg 

     Der Änderungsbereich 36 MH liegt in Mülheim an der
Ruhr und befindet sich größtenteils im Stadtteil Broich,
der nordwestliche Teil liegt im Stadtteil Speldorf. Be-
grenzt wird der Änderungsbereich in etwa durch den
Uhlenhorstweg im Süden, den Broicher Waldweg im
Westen, die Straße Am Großen Berg im Osten und
den Fasanenweg bzw. den Ehrenfriedhof im Norden.

     Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt gem. § 3 Abs.
2 Baugesetzbuch (BauGB), die Beteiligung der öffent-
lichen Stellen, Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB jeweils i.V.m. §
13 Abs. 1 Landesplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen
(LPlG NRW) sowie § 9 Raumordnungsgesetz (ROG).

     Die Öffentlichkeit sowie die öffentlichen Stellen, Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
können innerhalb einer Frist von einem Monat Stel-
lungnahmen zum ausliegenden Änderungsentwurf
abgeben. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes soll
die Frist gemäß § 3 (2) BauGB angemessen verlän-
gert werden.

     Im Fall des Änderungsverfahrens 36 MH werden die
Planunterlagen für die Dauer von einem Monat aus-
gelegt. Für eine Verlängerung der Regelfrist liegt kein
wichtiger Grund vor (Planverfahren ohne besondere
Komplexität).

     Die Änderung des Regionalen Flächennutzungsplanes
hat Auswirkungen auf die Umwelt. Daher ist im Rah-
men des o.g. Änderungsverfahrens gemäß § 8 (1) ROG
i.V.m. § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung (UP)
durchgeführt und ein Umweltbericht erstellt worden.
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     Neben dem Planentwurf mit beigefügter Begründung
enthält insbesondere der Umweltbericht nach Maß-
gabe der Anlage 1 zum BauGB umweltbezogene In-
formationen zu den Umweltschutzgütern i.S. des § 1
Abs. 6 Nr. 7 BauGB in der derzeit geltenden Fassung:

     - Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Landschaft ein-
schließlich Natura 2000-Gebiete

     - Fläche 
     - Boden
     - Wasser
     - Luft
     - Klima
     - Mensch, Gesundheit, Bevölkerung
     - Kultur- und Sachgüter

     Darüber hinaus sind die folgenden Dokumente ver-
fügbar, die umweltbezogene Informationen enthalten:

     Änderungsverfahren 36 MH

     Die Planunterlagen (Entwurf des Änderungsplans, Be-
gründung, Umweltbericht, Abwägungssynopse) sowie
die nach Einschätzung der Gemeinden der Planungs-
gemeinschaft wesentlichen, bereits vorliegenden um-
weltbezogenen Stellungnahmen liegen in der Zeit 

              vom 27.05. bis 27.06.2019 (einschließlich)

     in den Städten der Planungsgemeinschaft öffentlich aus.

     In der Stadt Oberhausen können sie an den behörd-
lichen Arbeitstagen wie folgt eingesehen werden:

     Bereich 5-4 - Bauleitpläne, Wohnungswesen, Denk-
malschutz -

     Technisches Rathaus Sterkrade (Gebäudeteil A)
     Bahnhofstraße 66, Raum A 009
     46145 Oberhausen

     Die Öffnungszeiten sind wie folgt:
     Montags bis donnerstags von 08:00 bis 16:00 Uhr,
     freitags von 08:00 bis 12:00 Uhr.

     Die Orte für die öffentlichen Auslegungen in den an-
deren Städten der Planungsgemeinschaft sind den
dortigen Bekanntmachungen und den Internetseiten
der Städteregion Ruhr (http://www.staedteregion-
ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html) zu
entnehmen oder bei der Geschäftsstelle Regionaler
Flächennutzungsplan in Essen (Tel.: 0201 88 61-
210/-212) zu erfragen. Auskunft zum Änderungsver-
fahren erteilt in der Stadt Oberhausen:

     Uwe Kraus, Tel.: 0208 825-2196
     E-Mail: uwe.kraus@oberhausen.de

     Alle Planunterlagen mit den auszulegenden Unterla-
gen, der Inhalt der Bekanntmachung sowie die Be-
schlussvorlage können auch auf den Internetseiten
der Städteregion Ruhr eingesehen werden.

     Stellungnahmen zum Entwurf des Änderungsplans,
zur Begründung und zum Umweltbericht können wäh-
rend der Auslegungsfrist bis zum 27.06.2019 (ein-
schließlich):

     - bei der Stadt Essen, Amt für Stadtplanung und Bauord-
nung, Geschäftsstelle Regionaler Flächennutzungs-
plan, Lindenallee 10 (Deutschlandhaus), 45121 Essen,

     - bei der Stadt Oberhausen, Bereich 5-4 - Bauleit-
pläne, Wohnungswesen, Denkmalschutz -, Tech-
nisches Rathaus Sterkrade (Gebäudeteil A), Bahn-
hofstraße 66, Raum A 009, 46145 Oberhausen

     - oder bei einer der anderen Planungsstädte abgege-
ben werden.

     Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits-
und Behördenbeteiligung nicht rechtzeitig abgegeben
worden sind, können bei der Beschlussfassung über
den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die
Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßig-
keit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 

     Die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen werden
geprüft und das Ergebnis mitgeteilt. Haben mehr als 50
Personen Stellungnahmen mit im Wesentlichen glei-
chem Inhalt abgegeben, kann die Mitteilung dadurch
ersetzt werden, dass diesen Personen die Einsicht in
das Ergebnis bei der Stadt Oberhausen, Bereich 5-4 
- Bauleitpläne, Wohnungswesen, Denkmalschutz -,
Technisches Rathaus Sterkrade (Gebäudeteil A),
Bahnhofstraße 66, Raum A 009, 46145 Oberhausen,
während der Dienststunden ermöglicht wird. 

     Die Namen der Personen, die eine Stellungnahme ab-
geben, werden in den Drucksachen für die öffentlichen
Sitzungen der Räte, der Ausschüsse und der Bezirksver-
tretungen nicht aufgeführt, d. h. es erfolgt grundsätzlich
eine anonymisierte Wiedergabe der Stellungnahme. 

     Sofern Sie eine Stellungnahme einreichen, werden
die von Ihnen in diesem Rahmen bekannt gegebenen
personenbezogenen Daten bei den Städten der
Planungsgemeinschaft der Städteregion Ruhr 2030
verarbeitet. Weitere Hinweise über die Datenver-
arbeitung und Ihre Rechte erhalten Sie auf der Inter-
netseite der Städteregion Ruhr 2030 unter:

     http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aend-
erungsverfahren.html

     Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass eine
Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nr. 2
des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechts-
behelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1
des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwen-
dungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der
Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend
gemacht hat, aber hätte geltend machen können.

Dieses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Oberhausen, 08.04.2019

Schranz
Oberbürgermeister
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Art der 
vorhandenen 
Information 

Urheber Thematischer Bezug 

2 Stellungnahmen 
von Behörden und 
sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange 

LVR Amt für Denkmalpflege im Rheinland 
in Pulheim 
 
Landesplanungsbehörde beim Ministerium 
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung 
und Energie des Landes NRW  

Schutzgut „Kultur- und Sachgüter“ - 
Hinweis auf ein Baudenkmal 
 
Schutzgut „Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt“ -  
Hinweise zum Thema Artenschutz 
 

 



Amtsblatt für die Stadt Oberhausen Amtsblatt Nr. 8 vom 2. Mai 2019

83

!

E

B
O

G
E

M
H

O
B

H
ER

36
 M

H

Ä
nd

er
un

gs
ve

rf
ah

re
n 

zu
m

 R
eg

io
na

le
n 

Fl
äc

he
nn

ut
zu

ng
sp

la
n 

(R
FN

P)

N
r. 

36
 M

H
 (U

hl
en

ho
rs

tw
eg

 / 
Fa

sa
ne

nw
eg

)



Herausgeber:
Stadt Oberhausen, Der Oberbürgermeister,
Pressestelle, Virtuelles Rathaus,
Schwartzstraße 72, 46042 Oberhausen,
Telefon 0208 825-2116
Online-Abonnement zum Jahresbezugs-
preis von 16,-- Euro,
Post-Abonnement zum Jahresbezugs-
preis von 28,-- Euro
das Amtsblatt erscheint zweimal im
Monat

K 2671

Postvertriebsstück

- Entgelt bezahlt - 

DPAG

84

Mietspiegel - Stand 1. März 2019 -

Die Stadt Oberhausen hat unter Beteiligung von Interes-
senvertretern der Vermieter und Mieter einen Mietspiegel
über die ortsübliche Vergleichsmiete gemäß § 558 c Bür-
gerliches Gesetzbuch (BGB) erstellt.

Der Mietspiegel wird hiermit gemäß § 558 c Abs. 4 BGB
veröffentlicht.

Der Mietspiegel wurde der Marktentwicklung angepasst
und von den Interessenvertretern der Vermieter und
Mieter anerkannt (§ 558 c BGB).

Der Mietspiegel ist bei den Bezirksverwaltungsstellen
und an den Informationsständen des Rathauses, des
Technischen Rathauses sowie des Bert-Brecht-Hauses
erhältlich. Außerdem kann er auf der Internetseite der
Stadt Oberhausen heruntergeladen werden.

Oberhausen, 02.04.2019

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Sabine Lauxen
Beigeordnete für Umwelt, Gesundheit,
ökologische Stadtentwicklung und -planung

Bezirksregierung Düsseldorf
Bekanntmachung

Die diesjährigen Deichschauen im Stadtgebiet Oberhau-
sen gemäß § 95 III des Wassergesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995,
neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Juli
2016 finden an folgenden Terminen statt:

04.06.2019        Ruhrdeiche Oberhausen Alstaden und
Mülheim Styrum

                          Beginn: 09:30 Uhr
                          Treffpunkt: Biotop Alstaden

17.09.2019        Emscherdeiche in Oberhausen
                          Beginn: 10:00 Uhr
                          Treffpunkt: Haus Riphorst in Oberhausen

Die Termine werden hiermit gemäß § 95 III 1, II 2 LWG
NRW ortsüblich öffentlich bekannt gemacht.

Düsseldorf, 22.03.2019

Im Auftrag

gezeichnet
Guido Gohres

WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen
GmbH, Buschhausener Str. 149, 46049
Oberhausen

Gem. § 52 Abs. 2 GmbHG in Verbindung mit §§ 5 und 11
Abs. 5 des Gesellschaftsvertrages wird hiermit Folgen-
des bekannt gemacht:

Mit Wirkung vom 31.12.2018 ist

Herr Antonius von Hebel

aus dem Aufsichtsrat der WBO GmbH ausgeschieden.

An seiner Stelle wurde 

Herr Timo Juchem

zum 20.03.2019 in den Aufsichtsrat der WBO GmbH ent-
sandt.

Oberhausen, 3. April 2019

WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH
Die Geschäftsführung

Karsten Woidtke            Maria Guthoff

WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen
GmbH, Buschhausener Str. 149, 46049
Oberhausen

Gem. § 52 Abs. 2 GmbHG in Verbindung mit §§ 5 und 11
des Gesellschaftsvertrages wird hiermit Folgendes be-
kannt gemacht:

In der Aufsichtsratssitzung am 02.04.2019 wurde

Herr Guido Hanning

zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

Für Herrn Guido Hanning wurde in gleicher Sitzung 

Frau Sonja Bongers 

zur stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

Oberhausen, 3. April 2019

WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH
Die Geschäftsführung

Karsten Woidtke            Maria Guthoff


